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§ 91 IO
 IO - Insolvenzordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

1. (1)Die Gläubigerversammlung wird vom Insolvenzgericht einberufen und geleitet. Sie ist insbesondere

einzuberufen, wenn es vom Insolvenzverwalter, vom Gläubigerausschuß oder von wenigstens zwei

Insolvenzgläubigern, deren Forderungen nach Schätzung des Insolvenzgerichts den vierten Teil der

Insolvenzforderungen erreichen, unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes beantragt wird.

2. (2)Die Einberufung ist unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes öffentlich bekanntzumachen. Die öffentliche

Bekanntmachung kann entfallen, wenn in einer Gläubigerversammlung die Fortsetzung der Verhandlung unter

Festsetzung von Ort, Tag und Stunde angeordnet wird.

3. (3)Über Gegenstände, deren Verhandlung nicht in dieser Weise angekündigt worden ist, können Beschlüsse nicht

gefaßt werden; hiervon ist jedoch der Beschluß über den Antrag auf Einberufung einer neuen

Gläubigerversammlung ausgenommen.

In Kraft seit 27.07.2021 bis 31.12.9999
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